
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hoch-
schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulge-
setz - HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 03.12.2013 (GV. NRW. 
S. 723), sowie des § 6 Abs. 1 der Verordnung zur Siche-
rung der Aufgaben im Hochschulbereich und zur Umset-
zung der Studienstrukturreform (StudienstrukturreformVO) 
vom 30.05.2001 (GV. NRW. S. 255), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 28.10.2007 (GV. NRW. S. 477), 
hat die Universität Duisburg-Essen folgende Ordnung 
erlassen: 

 

Artikel I 

Die Auslauf- und Übergangsregelung für den integrierten 
Studiengang Bauingenieurwesen D I / D II an der Univer-
sität Duisburg-Essen vom 31.01.2006 (Verkündungsblatt 
Jg. 4, 2006 S. 77 / Nr. 13) wird wie folgt geändert: 

 
1. In Ziffer 2 wird der folgende Abs. 6 und 7 angefügt: 

„(6) Über die in den Absätzen 2 bis 5 geregelten Fris-
ten hinaus können auf Antrag der oder des Studieren-
den in begründeten Fällen mit Zustimmung des Prü-
fungsausschusses für den integrierten Studiengang 
Bauingenieurwesen einzelne Fachprüfungen oder 
Leistungsnachweise durch Prüfungs- und Studienleis-
tungen des Bachelor- oder Masterstudiengangs Bau-
ingenieurwesen ersetzt werden. Leistungen im Sinne 
des Satzes 1 einschließlich etwaiger Wiederholungs-
versuche können letztmalig im Sommersemester 2015 
erbracht werden. 

(7) Die Diplomarbeit einschließlich etwaiger Wiederho-
lungsversuche kann letztmalig im Sommersemester 
2015 angefertigt werden.“ 

 
2. Ziffer 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Mit Ablauf des Sommersemesters 2015 werden 
diejenigen Studierenden, die den Integrierten Studien-
gang Bauingenieurwesen DI / DII noch nicht abge-
schlossen haben, exmatrikuliert. Auf Antrag der bzw. 
des Studierenden kann – sofern die Zugangs-, Zulas-
sungs- und Einschreibungsvoraussetzungen erfüllt 
sind – eine Umschreibung in den Bachelorstudiengang 
Bauingenieurwesen erfolgen. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen, die im integrier-
ten Studiengang Bauingenieurwesen erbracht wurden, 
können auf Antrag für Module des Bachelor-/Master-
Studiengangs anerkannt werden, soweit die Gleich-
wertigkeit festgestellt ist. Die Anerkennung erfolgt auf 
der Grundlage der Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang Bauingenieurwesen in der jeweils gülti-
gen Fassung durch den zuständigen Prüfungsaus-
schuss.“ 

 
3. Nach Ziffer 3 wird die folgende Ziffer 4 angefügt: 

„Die Studierenden werden von dieser Regelung durch 
die Universität (Studierendensekretariat) unverzüglich 
in Kenntnis gesetzt.“ 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen – 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates 
der Fakultät für Ingenieurwissenschaften vom 28.05.2014. 
 
 
Duisburg und Essen, den 06. Juni 2014 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Klaus Peter Nitka 
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